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Speécificat, die nächſte Urſache der Notlage kommt nicht
mn Betracht.

Es handelte ſich m unſerem Falle Aum die Rettung von enſchen
leben; was den erzten dieſem H erlaubt war, ird wohl
auch einem Qter oder einer Mutter zur ettung ihrer Kinder
Hungertode erlaubt ſein müſſen, und auch von ihnen muß gelten,
vas im angezogenen Artikel bezüglich der Aerzte rühmlich hervor⸗
gehoben ird „Wenn man bei einer ſolchen des Arztes
‚Stehlen ſpri vergeſſe man nicht, daß den Ar  1 bei dieſem Tun
eine Drtoleé der höchſten Ehre umſtrahlt und denjenigen tauſend⸗
fache Schmach trifft, der, bar jeder am, das Richteramt be
ſudelnd, EeS wagt, mit einem Verdammungsurteil der Gerechtig—-—
eit ins Geſicht ſchlagen.“

Es wäre ohne Zweifel emn herzlich begrüßender Erfolg de
gegenwärtigen Krieges, das Naturrecht wieder ren käme.
. ird wohl vorläufig wenig ſein, daß die Rechtſprechung
u abſe

Arer Zeit dem Naturrechte entſprechend gehandhabt erde;
ſo⸗viel aber iſt ſicher, daß wenigſtens ImR erwähnten Falle der 9E
ſunde Hausverſtand dem tarren Rechtspoſitivismus gegenüber den
Sieg davongetragen und ſſen Unhaltbarkeit klargelegt hat
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ſchweſter ei zur Krankenpflege bei einem Grafen, der m ſeinem
Schloß eine Hauskapelle mit Meßlizenz beſitzt Am Sonntag vor
der heiligen Meſſe bittet ſie den Schloßkaplan, ihre Beichte In
der Schloßkapelle verrichten und während der heiligen Meſſe kom⸗
munizieren 3u dürfen; threr ird m beiderlei Hinſich
prochen Wẽ

XD

QLr dies richtig
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Die Abſolution muß Al ungültig bezeichnet werden, auch
enn der Schloßkaplan n zum Beichthören approbiert war Das
Dekret ber die Beichten der Kloſterfrauen vom Februar 19131
beſagt unter Nr mn authentiſcher Ueberſetzung: „So oft ſich die
Schweſtern mit feierlichen oder einfachen Gelübden Qus irgend
einem Grunde außerhalb des Hauſes, dem ſie angehören, befinden,
iſt ES ihnen erlaubt, In jeder beliebigen Kirche oder jedem Ora⸗
torium, auch einem halböffentlichen, und bei jedem für beide
Geſchlechter approbierten Beichtvater eichten.“ Hier wird aQaus  ·
drücklich als Bedingung für die erforderliche Jurisdiktion de Beicht
vaters verlangt, daß die Beichte ſtattfindet entweder In einer Kirche
oder m einem wenigſtens halböffentlichen Oratorium. Zwar heißt

„in jedem Oratorium“: aber die unmittelbare Ver
bindung mit der vorhergenannten „Kirche“ als insbeſondere der
Beiſatz „auch“ 332 un auch nur bei „halböffentlich“ laſſen keinen
Zweifel beſtehen, daß der intendierte Sinn nur folgender *

ſt
„Die Beichte muß nicht notwendig Hi einer eigentlichen Héelesia
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bpublica e) ſtattfinden, ſie kann auch in edem wenigſtens
halböffentlichen Oratorium, ſelbſtverſtändlich mehr m
einem Uilichen Oratorium ſtattfinden; euu bloßes Privat
bratorium enügt nicht.“ Daß ſodann der USdru 7 iſt ES ihnen
erlaubt“ verſtanden werden muß von einer Erlaubnis, von welcher
die Gültigkeit de  5 folgenden Aktes ſolution abhängt, geh
9on daraus hervor, daß das Dekret zunächſt die Bedingungen für
die gültige Beichtjurisdiktion ber Kloſterfrauen regelt, namentlich
unter Nr wo die Beichte gerade m örtlicher Hinſicht, nämlich
außerhalb de Hauſes (Kloſters) 3Um Unterſchied von der Beichte
innerhalb de Hauſes quoa Vꝗlorem aCtus geregelt wird; o
dann Tfolgt dadurch, daß die Schweſtern von dieſer „Erlaubnis“
Gebrauch machen und ſich irgend einen approbierten Beichtvater
wählen, die indirekte Uebertragung der zurisdictio (delegata) NI
letzteren, und die ahl bildet demnach gewiſſermaßen eine von den
Schweſtern 3u etzende Conditio, E pendet Valor CtUus

Nun iſt eine gewöhnliche Hauskapelle eines gräflichen Schloſſesweder eine noch emn (öffentliches oder halböffentliches)
Oratorium, ſondern ein Oratorium triéte privatum, fürwelches demnach die Beichtjurisdiktion über Kloſterfrauen nicht
gegeben iſt, auch andere gewöhnliche Laien daſelb immerhingültig beichten und abſolviert werden önnen. Was die Frageanlangt, ob m en Privatoratorien überhaupt beichtgehörtwerden darf, iſt dies in einzelnen Fällen ANu ich nicht verboten, enn
N᷑ Mißbräuche 3u befürchten ſind bder ſeelſorgliche Rückſichten
entgegenſtehen. Das Rituale Romanum (Eut III, ; I ver
hietet NU das Beichthören „I privatis aedibus“, worunter nachder Auffaſſung der Liturgiker) Privatwohnungen, nicht Privat⸗
bratorien 3 verſtehen ind Selbſtverſtändlich iſt auch hier, nament
lich für Frauensperſonen, ein El mit Gitter erforderlich.Die Austeilung der heiligen Kommunion währendder heiligen Meſſ die Krankenſchweſter unterliegt einem Be
denken, d nach Dekret der Mai 1907 Wi der Meßlizenz für Privatoratorien die Erlaubnis enthalten iſt, 58ommunionem distribuendi 118 Omnibus Christifidelibus, qul Saeri—
kieio Missge adsistunt; SaIVIS juribus parochialibus“. Vor und
nach der heiligen Meſſe iſt ohnehin die Kommunionſpendungmöglich, enn nicht gleichzeitig Im Privatoratorium Spécialgratia die heiligſte Euchariſtie aufbewahrt ird Der Zuſatz „SdIVISjuribus Darochialibus“ bezieht ich auf die Oſterkommunion, das
Viatikum und (diözeſanrechtlich) die erſte heilige Kommunion der
Kinder (Müller⸗Seipel, 0 0f IIIL, 96 u
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